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Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung   
Amt für Familie, Abt. Gestaltung der Jugendhilfe 
Aufsicht und Beratung von Einrichtungen, Leistungsvereinbarungen 

 

 

 

 

Arbeitshilfe: Verfahren zur Prüfung der Eignung als Fachkraft  
 

Aufgrund sich ständig verändernder Ausbildungsordnungen wird die Prüfung der Eignung als 

Fachkraft im Bereich der Hilfen zur Erziehung zunehmend unübersichtlicher. Um dem entge-

genzuwirken hat die Aufsicht und Beratung von Einrichtungen der Freien und Hansestadt 

Hamburg für den HzE – Bereich nachfolgendes Verfahren auf der Grundlage einer Expertise 

zur Bewertung und Prüfung von Ausbildungsabschlüssen durch die Bergische Universität 

Wuppertal im Auftrag der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter entwickelt. 

 

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass im Rahmen der Betriebserlaubnis der Träger, zum Schutz 

von Kindern und Jugendlichen in stationären und teilstationären Einrichtungen, die dem Zweck 

und der Konzeption der Einrichtung entsprechenden „personellen Voraussetzungen für den 

Betrieb erfüllt(en)“ muss (§45 (2) 1. SGB VIII). Der Träger hat nach § 45 Abs. 3, Nr. 2. SGB 

VIII „in Hinblick auf die Eignung des Personals nachzuweisen, dass die Vorlage und Prüfung 

von aufgabenspezifischen Ausbildungsnachweisen […] sichergestellt sind“.  

 

Hierzu: SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe Kommentar, Hrsg. Reinhard Wiesner, 5. Auflage, 

2015 

• „Je anspruchsvoller Funktionen in einer Einrichtung sind, desto höhere Anforderungen sind 

u.a. an die Eignung der in ihr tätigen Kräfte zu stellen….  

• So ist im Allgemeinen davon auszugehen, dass in Einrichtungen mit pädagogischer  … 

Zielsetzung konsequenterweise Fachkräfte tätig sein müssen, deren pädagogische … Fä-

higkeiten durch eine staatlich anerkannte Ausbildung und Prüfung zu belegen sind. 

• Sofern den Kräften Erziehungsfunktionen übertragen werden, können sie nur dann als ge-

eignete Kräfte angesehen werden, wenn sie für ihre besondere Erziehungsaufgabe aus- 

oder fortgebildet sind und sich charakterlich und menschlich dafür eignen.“ (§ 45, Rn 60) 

 

Schritt 1: Erforderliche Unterlagen zur Prüfung einholen  

• Abschlussurkunde des Studiums 

• Leistungsübersicht, „Diploma Supplement“ 

• Modultableau des Studienganges 

• Lebenslauf 

• Ergänzende Angaben/ Unterlagen zu praktischen Erfahrungen 

 

Schritt 2: Prüfung des Abschlusses anhand der Liste der geeigneten Abschlüsse  

• Abschluss im „grünen Bereich“: Eine Einstellung kann erfolgen. 

• Abschluss im „grüngelben, gelben und roten Bereich“: Der Träger prüft an-

hand einer Kompetenzliste die Studienmodule. 
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 Schritt 3:  Prüfung der Studienmodule anhand einer Kompetenzliste  

• Die Studienmodule werden jeweils einer der 6 Grundkompetenzen der 

Kompetenzliste zugeordnet. Die Zuordnung wird anhand der Inhalte der Mo-

dule vorgenommen. 

• Die Credit-Points  (CP) der jeweiligen Grundkompetenz werden addiert und 

in den Prüfbogen (Anlage) eingetragen. 

• Die Credit-Points werden zu einer Gesamtsumme addiert. 
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Schritt 4: Auswertung der Prüfung 

• Prüfen ob alle 6 Kompetenzbereiche ausreichend durch die Module abge-

deckt werden. 

• Prüfen ob ges. 120 Credit-Points erreicht werden. 

 

Schritt 5: Fertigstellung des Prüfberichtes  

• Im Prüfbericht wird die abschließende Bewertung dokumentiert. 

• Der Prüfbericht wird mit den Unterlagen an die Heimaufsicht zur abschlie-

ßenden Bewertung übersandt. 

 

Schritt 6: Abschließende Prüfung durch die Heimaufsicht 

• Die Heimaufsicht überprüft den Bericht anhand der Unterlagen und gibt dem 

Träger schriftlich Rückmeldung, ob die Einstellung erfolgen kann. 
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Ausfüll-Beispiel „Bachelor Studium Bildung und Erziehung in der Kindheit“ 

 

Modultableau, HAW Hamburg 

 
 

Zuordnung zur Kompetenzliste 
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Befüllter Prüfbericht 

 
 

 

 
 


